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Mitteilungen der Rhein-Zentralkommission
No. 48 vom 25. Dezember 1933

Bericht über die Novembertagung 1933.

Die Zentralkommission für die Rheinschiffahrt hielt
ihre Herbsttagung vom 14. bis zum 22. November 1933

zu Straßburg ab. Den Vorsitz führte der Außerordentliche

Gesandte, Herr Jean Gout.
Im Laufe dieser Tagung prüfte sie die von den

Regierungen der vertretenen Staaten gemachten Bemerkun-
gen zu dem Entwurf eines Uebereinkommens betreffend
die allgemeine Herabsetzung der Ladefähigkeit der
Rheinschiffe, den sie im Laufe ihrer außerordentlichen
Tagung im Monat Juli ausgearbeitet hatte. An diesem
Entwurf wurden Aenderungen vorgenommen. Anderseits
bestätigte die Kommission ihren früheren Beschluß über
die Notwendigkeit, einzelne Eisenbahntarife abzuändern,
um zu vermeiden, daß die Abeichungsmaßnahmen eine
Verschlimmerung der Notlage in der Schiffahrt zur
Wirkung haben, und gab dabei dem Wunsch Ausdruck, die
beteiligten Regierungen möchten die ständigen Verwaltungen

auffordern, sich über die Durchführung des genannten
Beschlusses zu verständigen Da indessen ein vollständiges

Einvernehmen nicht erzielt werden konnte, behielten

einzelne Delegationen sich vor, ihren Regierungen
darüber zu berichten. Gegebenenfalls soll dieser
Angelegenheit eine außerordentliche Tagung gewidmet werden.

Die Kommission tagte als Berufungsgericht und fällte
drei Urteile über Rechtsstreitigkeiten in Rheinschiffahrtssachen.

Außerdem faßte sie folgende Beschlüsse:

Entwürfe für den Bau von Straßenbrücken bei Neuwied,
in Krefeld und in Duisburg.

1. Die Zentralkommission stellt fest, daß gegen die
Entwürfe für den Bau von Straßenbrücken über den
Rhein bei Neuwied, in Krefeld und in Duisburg vom
Standpunkt der Schiffahrt und der Flößerei keine
Bedenken bestehen.

2. Die von der deutschen Regierung während der
Ausführung der Arbeiten im Interesse der Schiffahrt in
Aussicht genommenen Bestimmungen werden als angemessen
erachtet.

Anmerkung des Sekretariates: Diese Bestimmungen
sind folgende:

Bestimmungen über die Brücke hei Neuwied.
1. Solange der rechte Stromarm eingerüstet ist, muß

der linke Stromarm vom Gerüsten gänzlich frei bleiben.
Erst nachdem der rechte Stromarm von allen Gerüsten
freigemacht ist, kann mit der Einrüstung des linken
Stromarmes begonnen werden. In der Rüstung der linken
Stromöffnung muß eine Durchfahrtsöffnung von mindestens

100 m Breite mit einer lichten Höhe von mindestens

7,60 m über dem höchsten schiffbaren Wasserstande
für den Schiffs- und Floßverkehr frei bleiben. In der
Zeit vom 1 November bis 1. März müssen alle Rüstungen
aus dem Rhein entfernt sein.

2. Es sind Anordnungen zu treffen, daß namentlich
bei Nebel Ansammlungen von Schiffen in der Nähe der
Baustelle vermieden werden.

Bestimmungen über die Brücke in Krefeld.
Falls Gerüste für den Bau des Hauptjoches der Brücke
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errichtet werden sollten, so ist ständig ein Schiffsdurchlaß
von mindestens 100 Breite und einer lichten Höhe von
mindestens 7,60 m über dem höchsten schiffbaren
Wasserstande für die Schiffahrt freizuhalten.

Bestimmungen über die Brücke in Duisburg.
Während der Bauarbeiten am Mittelteil der Brücke

(Bauzustand III) werden im rechten Brückenjoch zwei
Schiffahrtsöffnungen von allen Gerüsten freigehalten. Von
diesen ist die eine auf der rechten Seite mit einer Breite
von mindestens 80 m für die Talfahrt, die andere auf der
linken Seite mit einer Breite von mindestens 60 m für
die Bergfahrt bestimmt

Gemeinsame Bestimmungen für die drei Brückeil.
1. Die unteren Gerüstteile sind gegen Anfahren durch

unabhängige, mit den Gerüsten nicht in Verbindung
stehenden Sicherungen zu schützen, deren Einzelheiten von
der zuständigen Wasserstraßenbehörde zu genehmigen
sind.

2. Oberhalb und unterhalb der Baustellen werden auf
beiden Ufern Tafeln mit der Aufschrift Achtung Brückenbau!?

aufgestellt.
3. Sofern die Schiffahrt durch die Gerüsteinbauten

behindert wird, werden die Wahrschauposten oberhalb
und unterhalb der Baustellen aufgestellt.

4. Außerdem werden den Flößen, Segelschiffen, auf
sich fahrenden Schiffen und den von Schleppzügen
abgeworfenen Kähnen unentgeltlich Dampfboote zur
Verfügung gestellt, die sie im Bedarfsfalle durch die
Baustellen zu schleppen haben. Diese Boote werden sich
in geringer Entfernung von den Baustellen aufhalten.
(Für die Brücke bei Neuwied wird ferner den auf sich
fahrenden Schiffen die Verwendung eines Dampfbootes,
den Flößen die Verwendung zweier Boote, eines Schlepp-
und eines Bugsierbootes zur Pflicht gemacht.)

5. Die Bekanntmachungen an die Schiffahrt zur Regelung

der Schlepp- und Wahrschaudienste und zur Angabe
der von den Schiffs- und Floßführern während der
Ausführung der Arbeiten zu befolgenden und zur Veröffentlichung

bestimmten Vorschriften sind den zuständigen
Behörden der beteiligten Häfen in den bei der
Zentralkommission vertretenen Staaten rechtzeitig zu
übermitteln.

Arbeiten zur Ahflachung der Uferböschungen zwischen
Kehl und Greifern.

Die Komission hatte unter dem 26. Juli 1933 auf dem
Schriftwege folgenden Beschluß gefaßt:

«Die Kommission genehmigt die Ausführung des

von der Delegation des Reiches und der Deutschen
Uferstaaten eingebrachten Entwurfes zur Abflachung
der steilen Uferböschungen am rechten Ufer im
Rheinabschnitt zwischen Kehl und Greffern.»

Ausbau des Rheins zwischen Straßburg und Basel :

Bezüglich der Arbeiten an der Kembser Haltung geht
aus den Erklärungen des französischen Bevollmächtigten
hervor, daß der Stand der Arbeiten am 1. Oktober 1933

folgende Fortschritte aufwies:
1. Das Stauwehr ist vollständig fertiggestellt, mit

Ausnahme der Zugangstreppen auf den beiden Ufern und
der Versenkung der Blöcke zum Schutze gegen Auskolkungen

unterhalb der Schwellen. Die Uferschutzanlagen
unterhalb des Wehres müssen noch vervollständigt werden.

Die oberen Uferschutzanlagen sowie die Sickerleitungen

sind fertiggestellt. Die Anlagen zur Ableitung
der Abwässer sind in Betrieb

2. Der Kanal ist fertiggestellt.
3. Die Schleusen sind fertiggestellt.
4. Das Kraftwerk ist vollendet. Die letzte Turbinengruppe

ist am 20. September in Gang gesetzt worden.
Die elektrischen Einrichtungen sind zu Ende geführt.

Was die Anstauung betrifft, so hat der Rückstau am
6. Mai 1933 die Marke 244 + N. N. erreicht. Er wurde
am 29. Juli gesenkt, um eine Besichtigung der Anlagen
möglich zu machen. Diese Senkung wurde bis zur Marke
239 + N. N. durchgeführt Vom 21. September ab ist der
Stau erneut gehoben worden.

Hinsichtlich der Regulierungsarbeiten zwischen Istein
und Straßburg - Kehl geht aus den Erklärungen des
Schweizer Bevollmächtigten hervor, daß die
Regulierungsarbeiten in den drei Bauabteilungen sehr tatkräftig
betrieben worden sind; sie weisen einen starken
Vorsprang gegenüber dem Arbeitsplan auf. Seit der
Einsetzung von Baggermaschinen auf der Versehüttungs-
strecke in der Gegend von Sasbach bis Ottenheim
erstrecken sich die Arbeiten nahezu auf alle Abschnitte
zwischen Straßburg und Istein. Der zweite Ausbau, d. h.
die Ausführung der Buhnenbekrönung und die Errichtung

von Leitwerken konnte ebenfalls während der ganzen

Dauer des Niedrigwassers sehr tatkräftig betrieben
werden. Es wurde bisher festgestellt, daß auf der Strecke,
wo die erste Anlage beendet ist, die Achse der Fahrrinne

im allgemeinen die im Entwurf vorgesehene Lage
eingenommen hat. Auf einzelnen Strecken sind die
erreichte Breite und Tiefe bereits befriedigend.

Rheinstrombefahrung 1934.

Die Kommission beschließt, im Laufe des Monates Juli
1934 eine Strombefahrung zwischen Köln und Mannheim
zu veranstalten.

Meldestellen.
Auf eine von einzelnen Beteiligten an die

Zentralkommission gerichtete Anfrage hin faßte diese folgenden
Beschluß:

'?Die Kommission nimmt die von der deutschen
Delegation gegebenen Aufklärungen zur Kenntnis und
ist der Meinung, daß die von den Partikulierschiffer-
verbänden errichteten Meldestellen dem Artikel 1 der
Mannheimer Akte nicht zuwiderlaufen, da die Schiffer
nicht gezwungen sind, sich dieser Stellen zu
bedienen. •

Rheinschiffalirts-Polizeiordnung — Neufassung.
Die Kommission beauftragt einen nautischen

Ausschuß damit, ihr auf ihrer nächsten Tagung einen ersten
Bericht über die Neufassung der Rheinschiffahrts-Polizei-
ordnung zu erstatten.

Rheinschiffahrts - Polizeiordnung — Flagge der Polizei-
fahrzeuge.

In § 5 Ziffer 11 der Rheinschiffahrts-Polizeiordnung
erhält der zweite Satz folgende neue Fassung:

«Dies hat zu geschehen, wenn auf dem Schiffe des
Aufsichtsbeamten bei Tag eine Flagge gezeigt wird,
die im französischen Staatsgebiet aus dreieckigen
blau-weiß-roten, im Gebiet des Deutschen Reiches aus
dreieckigen schwarz-weiß-roten, im niederländischen
Staatsgebiet aus dreieckigen rot-weiß-blauen Feldern
besteht, und bei Nacht am Steuerbord eine nach vorn
sichtbare Laterne mit rotem Licht hin- und
hergeschwenkt wird.??
Diese Aenderung tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.

Bestimmungen über die Beförderung ätzender und
giftiger Stoffe auf dem Rhein.

Die Kommission beschließt, einen Ausschuß mit der
Prüfung eines Vorschlages zur Abänderung des § 2
Abschnitt IV der genannten Bestimmungen zu beauftragen,
der von der niederländischen Regierung eingebracht
worden ist.

Zeitpunkt der nächsten Tagung.
Die nächste ordentliche Tagung soll am Dienstag, den

17. April 1934 um 4Vi Uhr nachmittags beginnen.
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